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1 Zusammenfassung 
 
Am 20. Februar 2013 hat eine von Staatsminister Markus Ulbig eingesetzte 
Expertenkommission ihren Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung 
des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen vorgelegt. Staatsminis-
ter Ulbig hatte in diesem Rahmen einen Philosophiewechsel beim Verfas-
sungsschutz angekündigt. Der sächsische Verfassungsschutz sollte mo-
derner und serviceorientierter werden. Den Empfehlungen sollte daher so 
umfassend wie möglich gefolgt werden. 
 
Zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission setzte Herr 
Staatsminister daher eine Projektgruppe unter Leitung von Staatssekretär 
Dr. Michael Wilhelm ein. 
 
Der vorliegende Bericht dieser Projektgruppe kann für 81 der insgesamt 82 
Empfehlungen konstatieren, dass eine Umsetzung erfolgt ist bzw. dass 
maßgebliche Umsetzungsschritte hierzu unternommen worden sind. Einzig 
die Empfehlung, einen Verfassungsschutzbeauftragten beim sächsischen 
Landtag einzurichten, hat die Projektgruppe mangels Zuständigkeit der 
Staatsregierung hierfür nicht aufgreifen können. Eine solche Entscheidung 
obliegt dem Parlament. 
 
Eine wesentliche Empfehlung der Expertenkommission war, die Aktenre-
gistrierung, die Aktenaufbewahrung und den Umgang mit Verschlusssa-
chen zu novellieren. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat daher mit 
einer Hausverfügung zur Verwaltung und Behandlung von Schriftgut die 
Aktenführung, Aktenaufbewahrung und Aktenweitergabe sowie zur Verwal-
tung und zum Umgang mit Schriftgut neu geregelt. 
 
Ab sofort ist damit eine lückenlose Registrierung aller Dokumente sicher-
gestellt. Auch die Übergabe von Dokumenten an einen Nachfolger ist künf-
tig eindeutig nachvollziehbar. Diese Vorgänge und auch die Weitergabe 
von Verschlusssachen soll zeitnah auch durch ein Elektronisches Vor-
gangsbearbeitungssystem unterstützt werden. 
 
Die Einführung dieses elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems ist 
bereits gut vorangeschritten. Im Landesamt für Verfassungsschutz wurde 
hierfür eine Projektgruppe gebildet. Sie hat zwischenzeitlich mögliche Sys-
teme begutachtet und ein geeignetes System ausgewählt. In Kooperation 
mit Verfassungsschutzämtern anderer Länder soll in der Folge die Beschaf-
fung und der schrittweise Einsatz in allen Abteilungen des Hauses erfolgen. 
 
Umfangreiche Empfehlungen betrafen auch die Personalausstattung des 
Landesamtes für Verfassungsschutz und die Verbesserung der Analysefä-
higkeit des Amtes. 
 
Die Empfehlung, den Anteil an Stellen des gehobenen Dienstes zu Lasten 
des Stellenanteils des mittleren Dienstes zu erhöhen und Stellen aus-
schließlich durch Angehörige der entsprechenden Laufbahn zu besetzen, 
wird das Landesamt künftigen Personalmaßnahmen zu Grunde legen. Ers-
te diesbezügliche Maßnahmen sind bereits erfolgt. Auch wird die so ge-
nannte Aufstiegsfortbildung besonders geeigneter Beamter in Zukunft in-
tensiver genutzt. 
 

Akten und  
Verschlusssachen 

Personal-
ausstattung und 
Analysefähigkeit 



6 

Der neue Grundsatz, verstärkt Geisteswissenschaftler einzusetzen, ist be-
reits im Rahmen einer zunächst verwaltungsinternen Ausschreibung für die 
Stelle eines Referenten in einem Auswertungsreferat zum Tragen gekom-
men, in deren Ergebnis jedoch kein geeigneter Bewerber gefunden werden 
konnte. Aus diesem Grund erfolgt zeitnah eine öffentliche Ausschreibung. 
Auch in den Jahren 2014 und 2015 ist die Besetzung jeweils eines Refe-
rentendienstpostens unter dieser Maßgabe vorgesehen. 
 
Der Personalaustausch zwischen Aufsichtsreferat und Landesamt für Ver-
fassungsschutz ist künftig eine Daueraufgabe. Seit 1. Oktober 2013 sind je 
eine Sachbearbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen 
und des Fachaufsichtsreferates des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern für die Dauer von zwei Jahren gegenseitig abgeordnet.  
 
Den Empfehlungen der Expertenkommission folgend sind auch personelle 
Verstärkungen einzelner Bereiche im Landesamt für Verfassungsschutz 
vorgenommen worden. In der G 10-Stelle, die Maßnahmen nach dem Ge-
setz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
durchführt, wurde die vakante Stelle des Leiters besetzt. Weitere drei Mit-
arbeiter wurden in die Organisationseinheit umgesetzt.  
 
Die Stabsstelle wurde intern mit einer Referentin verstärkt. Die Leitung der 
Stabsstelle soll im Januar 2014 extern besetzt werden. Der Innenrevision 
wurde ein weiterer Mitarbeiter zugeordnet, weil sich deren Kompetenzen 
erweitert haben.   
 
Außerdem hat das Landesamt für Verfassungsschutz mit Wirkung vom 
1. Juli 2013 eine Umstrukturierung vorgenommen. Die neue Organisations-
struktur entspricht seither sehr weitgehend den Empfehlungen der Exper-
tenkommission. Insbesondere wurden die Aufgaben des materiellen und 
des personellen Geheimschutzes in einer Organisationseinheit zusammen-
gefasst, indem das Sachgebiet „Geheimschutz“ einem Referat der Abtei-
lung 1 des LfV zugeordnet wurde.  
 
Die Funktion des G 10-Aufsichtsbeamten ist ebenfalls diesem neu zusam-
mengesetzten Referat zugeordnet worden. Durch diese Maßnahme wurde 
die empfohlene organisatorische Trennung der Aufsichtsfunktion vom Be-
darfsträger erreicht. 
 
Mit der neu aufgestellten Abteilung 2 wurde eine einheitliche Auswertungs-
abteilung für alle beobachteten Phänomenbereiche geschaffen. Die Abtei-
lung 3 ist künftig für die Beschaffung und die Observation zuständig. Über 
die Empfehlungen der Expertenkommission hinaus hat das Landesamt für 
Verfassungsschutz neben der personellen auch eine strikte organisatori-
sche Trennung der Führung von nachrichtendienstlichen Personen von 
deren Werbung vorgenommen. Die unterstützenden Aufgaben der aufge-
lösten Abteilung 4 wahrgenommenen Aufgaben Observation, Tarnmittel, 
nachrichtendienstliche Technik und Ermittlungen sind im neuen Referat 33 
zusammengefasst worden. Die Organisationsstruktur wurde damit gestrafft 
und für eine gleichmäßige Führungsspanne in den Abteilungen erreicht. 
 
Um den Empfehlungen Rechnung zu tragen, wurden im Landesamt für 
Verfassungsschutz auch zahlreiche Dienstvorschiften und Hausverfügun-
gen neu gefasst oder erlassen.  
 

Organisations-
struktur 

Dienstvorschiften, 
Hausverfügungen 
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So ist die novellierte Dienstvorschrift über die Revision im August 2013 in 
Kraft getreten, wonach die Revision insbesondere an wichtigen operativen 
Vorgängen zu beteiligen ist und auch  Zuwendungen an nd-Personen und 
Auskunftspersonen prüft. Die neu gefasste Dienstvorschrift G 10 enthält 
Regelungen zum Verfahren zur Einhaltung der Prüf-, Kennzeichen- und 
Löschfristen sowie zum Umgang mit G 10-Protokollen Dritter. 
 
Die überarbeitete Dienstvorschrift Beschaffung liegt im Entwurf vor. Aktuel-
le Entwicklungen im Verfassungsschutzverbund haben jedoch weiteren 
Anpassungsbedarf aufgezeigt. Das Landesamt für Verfassungsschutz 
Sachsen begleitet die neuen Entwicklungen in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe und wird die geänderte Dienstvorschrift unmittelbar nach 
Abschluss der Arbeitsgruppe in Kraft setzen. Allerdings sind die wesentli-
chen diesbezüglichen Empfehlungen der Expertenkommission – die Ein-
führung eines kennzahlengestützten Führungsunterstützungssystems und 
die Risikoanalyse – bereits unabhängig von dieser Neufassung eingeführt 
worden. Die Ebenfalls empfohlene Trennung von Werbung und Führung 
sowie die zentrale Aufbewahrung operativer Akten sind organisatorisch 
sichergestellt worden.  
 
Die Dienstvorschrift Auswertung, zu der die Expertenkommission keine 
direkten Empfehlungen abgegeben hatte, wird in der Folge ebenfalls geän-
dert und um Regelungen zum internen Berichtswesen ergänzt, die vorläufig 
in der „Hausverfügung zur Ergänzung des internen Berichtswesens“ umge-
setzt worden sind. Dort werden standardisierte Vermerke gefordert, die die 
Erkenntnisse des LfV im Berichtszeitraum zusammenfassen und Bewer-
tungen auch im Hinblick auf das weitere Vorgehen enthalten. 
 
In Bezug auf die Hausverfügungen ist neben der Neufassung der bereits 
erwähnten Regelungen zum  Umgang mit Akten, zur Verwaltung und Be-
handlung von Schriftgut und zum internen Berichtswesen die Hausverfü-
gung zum G 10-Verfahren erlassen worden, die den Umgang mit Unterla-
gen aus G 10-Maßnahmen sowie mit sonstigem Schriftgut mit G 10-
Erkenntnissen dezidiert regelt. Außerdem ist die Hausverfügung zum be-
hördeninternen Datenschutz an die geltende Rechtslage angepasst wor-
den.  
 
Darüber hinaus wurden Vorgaben zur Verfügungstechnik und Zeichnungs-
regelung in einer neuen Dienstanweisung getroffen, die die bisherige Kanz-
leianweisung ersetzt. 
 
Gemäß den Empfehlungen der Expertenkommission wurde im Landesamt 
für Verfassungsschutz Sachsen ein kennzahlengestütztes Führungsunter-
stützungssystem eingeführt. Es ermöglicht insbesondere die fachliche und 
wirtschaftliche Bewertung des Einsatzes von nachrichtendienstliche Perso-
nen, bildet die maßgeblichen Kriterien der leistungsbezogenen Prämienbil-
dung ab und visualisiert die Beobachtungsdichte und Beobachtungstiefe 
eines Beobachtungsobjektes.  
 
Das kennzahlengestütztes Führungsunterstützungssystem wird durch den 
Bereich der Revision gesteuert. Durch die Implementierung einer Risikopo-
tentialanalyse geht es über die Empfehlungen der Expertenkommission 
hinaus. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und das Sächsische 
Staatsministerium des Innern haben sich in den hierfür verantwortlichen 

Kennzahlen-
gestütztes 
Führungsunter-
stützungssystem  

Fortbildungs-
angebot 
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Fachgremien der Innenministerkonferenz für eine signifikante Verbesse-
rung und Modernisierung des Fortbildungsangebotes der Schule für Ver-
fassungsschutz des Bundes eingesetzt. Der Lehrgangskatalog der Schule 
für Verfassungsschutz 2013 (VS-NfD) spiegelt diese Bemühungen bereits 
wider. Es wird aber auch künftig Aufgabe der Schule für Verfassungsschutz 
und dieser Gremien sein, das Fortbildungsangebot attraktiv und aktuell zu 
gestalten. Das LfV wird sich hier weiter einbringen. 
 
Im Landesamt für Verfassungsschutz wurden erhebliche Anstrengungen 
unternommen, die Teilnahme an Fortbildungen für Mitarbeiter attraktiver zu 
gestalten. Es erfolgt nun eine zentrale Betreuung der Fortbildungsveran-
staltungen im Haus. Das Verfahren zur Beantragung und zur Genehmigung 
wurde umgestellt und transparenter gestaltet. Es wird ein erhöhtes Augen-
merk darauf gerichtet, dass sich die Mitarbeiter angemessen fortbilden. Die 
Führungskräfte des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen sind 
entsprechend sensibilisiert worden. Das Personalreferat hinterfragt, wenn 
angemeldete Fortbildungen von den Mitarbeitern abgesagt werden und ist 
darauf bedacht, dass sie nachgeholt werden.  
 
Außerdem ist die Dienstvereinbarung Arbeitszeit des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz überarbeitet worden. Reisezeiten zu Fortbildungsveranstal-
tungen werden – so weit wie rechtlich möglich – als Dienstzeit anerkannt. 
Außerdem werden künftig verstärkt hausinterne Schulungen mit externen 
Dozenten angeboten. Im zweiten Halbjahr 2013 werden insgesamt drei 
dieser Veranstaltungen stattfinden. 
 
Die Fortbildung wird künftig auch eine zentrale Rolle in der Personalent-
wicklung erhalten. Dies wird von den Verantwortlichen – vom Präsidenten 
über den Abteilungsleiter bis zum zuständigen Referatsleiter – als Dauer-
aufgabe gesehen. Neue Mitarbeiter ohne fundierte Kenntnisse auf dem 
Gebiet der nachrichtendienstlichen Tätigkeit werden künftig zeitnah zum 
Dienstantritt umfassend qualifiziert. In den ersten Fällen ist dies bereits 
erfolgt. 
 
Die Prävention und Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz Sachsen sind bereits seit Amtsantritt des neuen  Präsidenten 
sichtbar gesteigert worden. Auch der neu gestaltete Verfassungsschutzbe-
richt 2012, zeigt diese neue Philosophie. Außerdem sind Beratungsgesprä-
che und Unterstützungsmaßnahmen für Kommunen erfolgt bzw. geplant. 
Als erfolgreiches Mittel haben sich die sogenannten Aktionsforen erwiesen, 
die bisher dreimal behördliche und zivilgesellschaftliche Akteure zur ge-
meinsamen Lagebewertung und Erörterung von Maßnahmen zusammen-
führten.  
 
Neben dem verstärkten Informationsaustausch und engerer Kooperation, 
die künftig mit den anderen Landesämtern für Verfassungsschutz prakti-
ziert werden und zu denen auch der Abgleich der Informationen im Rah-
men gemeinsamer Dateien und Abwehrzentren zählt, werden schließlich in 
Zukunft auch zwischen Landesamt für Verfassungsschutz und Landeskri-
minalamt Sachsen turnusmäßig Abstimmungsgespräche stattfinden. Au-
ßerdem wird ein regelmäßiger Informationsaustausch eingerichtet. 

Prävention und 
Öffentlichkeits-
arbeit  

Informationsaus-
tausch und engere 
Kooperation  
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2 Das Projekt 
Im Zeitraum von August 2012 bis Januar 2013 untersuchte eine von 
Staatsminister Markus Ulbig eingesetzte Expertenkommission das Landes-
amt für Verfassungsschutz. Die Expertenkommission legte ihren Bericht 
über die Ergebnisse der Überprüfung des Landesamtes am 20. Februar 
2013 vor.  
 
Der Bericht enthält eine Vielzahl von Empfehlungen zur Verbesserung der 
Aufbau- und Ablauforganisation, zur Personalausstattung und  
-fortbildung, zur Anpassung von  Vorschriften und insbesondere auch zur 
transparenteren Darstellung der Arbeitsergebnisse dieser Behörde.  
 
Die Expertenkommission hat angeregt, die Umsetzung ihrer Empfehlungen 
in Form eines Projekts zu steuern.  
 
 
2.1 Vorgehen 
Dieser Empfehlung folgend hat sich am 1. März 2013 eine von Herrn 
Staatsminister Markus Ulbig eingesetzte Projektgruppe unter Leitung von 
Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm konstituiert, um die Umsetzung der 
Empfehlungen zu begleiten. 
 
Ziel war es, alle Empfehlungen der Expertenkommission zügig umzuset-
zen, soweit diese den Zuständigkeitsbereich des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern betreffen. 
 
Die Projektgruppe bestand aus folgenden Personen:  
 
Dr. Michael Wilhelm Sächsisches Staatsministerium des 

Innern, Staatssekretär (Vorsitz), 

Helmut Arens Sächsisches Staatsministerium des 
Innern, Abteilungsleiter Zentrale Ange-
legenheiten, 

Rainer Kann 

 

Sächsisches Staatsministerium des 
Innern, Abteilungsleiter Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, Landepoli-
zeipräsidium, 

Gordian Meyer-Plath Landesamt für Verfassungsschutz, 
Präsident, 

Stefan Kohler Landesamt für Verfassungsschutz, 
Leiter der Zentralabteilung  

Dr. Saskia Tietje Sächsisches Staatsministerium des 
Innern, Referatsleiterin Verfassungs-
schutz, Geheimschutz 

 
Anlass- und themenbezogen wurden weitere Verwaltungsmitarbeiter ein-
bezogen. 
 

Projektgruppe 
unter Leitung von 
StS Dr. Wilhelm 

Mitglieder der  
Projektgruppe 
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Die Projektgruppe wurde durch eine Geschäftsstelle unterstützt, die zwei 
Beamte aus dem Sächsischen Staatsministerium des Innern neben ihren 
übrigen Aufgaben betreuten. 
 
Zunächst wurden die Empfehlungen aus dem Bericht der Expertenkommis-
sion in eine Matrix übertragen und der Übersichtlichkeit wegen mit einer 
laufenden Nummer versehen. Im Anschluss daran wurden die 82 Empfeh-
lungen danach bewertet, ob die Empfehlung umgesetzt werden soll und ob 
zu deren Umsetzung Gesetzesänderungen erforderlich sind. 
 
In der Matrix wurden außerdem die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung 
festgelegt sowie die geplanten Umsetzungszeiträume vermerkt. Die Matrix 
diente auch zur Umsetzungskontrolle. Sie ist als Anlage beigefügt. 
 
Im Rahmen von sechs Projektgruppensitzungen wurden die Umsetzungs-
stände und Maßnahmen in der Folge koordiniert und registriert. 
 
Am 8. Oktober 2013 wurde die Umsetzung der Empfehlungen mit den Mit-
gliedern der Expertenkommission abgestimmt und durch diese bestätigt.  
 
 
2.2 Dokumentation 
Neben der Dokumentation des Umsetzungsstandes in der beigefügten Mat-
rix hat sich die Geschäftsstelle der Projektgruppe durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz und das Fachaufsichtsreferat die getroffenen Regelun-
gen, Hauserlasse und Dienstverfügungen sowie weiterführenden Umset-
zungsbelege vorlegen lassen und diese geprüft. 
 
Die Unterlagen sind in die Akten der Projektgruppe aufgenommen worden, 
ebenso wie die dokumentierten Prüfungen. 
 
 

Bewertung anhand 
einer Matrix 
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3 Die Umsetzung der Empfehlungen im Einzelnen 
3.1 Wesentliche gesetzliche Grundlagen in Sachsen 
Die in den meisten Bereichen bereits berücksichtigte Änderung der 
Rechtsgrundlagen und das Fortschreiten der Rechtsprechung erfordern 
eine permanente Anpassung der Dienstvorschriften. Diese sollten daher 
einer regelmäßigen Prüfung unterworfen und, sofern erforderlich, zeitnah 
angepasst werden. 
 
 
3.2 Bewertung der Inhalte der aufgefundenen Unterlagen und der 

Ereignisse 
Die Expertenkommission fordert, dass Akten und Aktenbestandteile, die 
aktuell nicht für die Aufgabenerledigung benötigt werden, in der Registratur 
aufbewahrt werden.  
 
Dazu sollen nicht benötigte Akten von den Bearbeitern in die Registratur 
gegeben werden. Die Registratur muss dazu auch nicht vollständige Vor-
gänge entgegennehmen. Sie soll dazu regelmäßig Fehlblätter in den Akten 
kontrollieren und deren Verbleib beim Bearbeiter abfragen. Hierzu sollte die 
Registratur eine jährliche Fehlblattliste an den Abteilungsleiter senden und 
die Rückgabe der fehlenden Unterlagen einfordern. 
 
Außerdem empfiehlt die Expertenkommission, auch persönlich übergebene 
und von anderen Behörden erhaltene Unterlagen zwingend registrieren zu 
lassen. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Aktenführung, Aktenaufbe-
wahrung und Aktenweitergabe durch die Hausverfügung zur Verwaltung 
und Behandlung von Schriftgut vom 1. Juli 2013, Az.: 13-018-S-550 101-
3/13 (VS-NfD), neu geregelt. Die Vorschrift greift die Empfehlungen in vol-
lem Umfang auf.  
 
Die Hausverfügung regelt, dass sämtliche Dokumente, bei denen eine 
Speicherung in Dateien und/oder Akten beabsichtigt ist und die personen-
bezogene Daten enthalten, unverzüglich zu buchen sind. Im Rahmen der 
Einzelfallbearbeitung oder bei Wiedervorlage von Vorgängen oder Doku-
menten sind die Akten durch den Bearbeiter auf das Vorhandensein unge-
buchter Dokumente zu prüfen, die personenbezogene Daten enthalten und 
den Zeitraum 1. März 2009 bis 1. Mai 2012 betreffen. Diese Dokumente 
sind zu buchen bzw. zu vernichten oder die personenbezogenen Daten zu 
sperren, soweit sie für die Aufgabenerfüllung des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz Sachsen nicht mehr benötigt werden. Bei der Aktenführung ist 
eine chronologische Ordnung herzustellen.  
 
Darüber hinaus wird die Ablage unvollständiger Vorgänge in der Registra-
tur nun ermöglicht. Fehlende Aktenstücke sind dabei von dem für den Vor-
gang zuständigen Bearbeiter zu vermerken. Die Registratur verfolgt fehlen-
de Stücke im Registraturprogramm nach und fragt den Verbleib beim zu-
ständigen Bearbeiter quartalsweise ab. 
 
Bei Wechsel des Aufgabenbereiches oder Ausscheiden eines Mitarbeiters 
legt die Registratur künftig eine Liste der Dokumente an, mit denen der 
Mitarbeiter belastet ist. Die Dokumente werden an den Nachfolger gegen 

Empfehlung 1: 
Anpassung von 
Dienstvorschriften 

Empfehlungen 
2, 3, 4, 6, 7 und 8: 
Aktenaufbewahrung  
in der Registratur 
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Empfangsbestätigung übergeben. Dies gilt auch für die übrigen dienstli-
chen Dokumente, die sich im Besitz des Mitarbeiters befinden. Sollte dies 
nicht möglich sein, werden die Dokumente der Registratur übergeben. 
 
Der Übergang von Dokumenten an einen Nachfolger ist künftig der Regist-
ratur anzuzeigen, die die Dokumente im Registraturprogramm entspre-
chend umträgt. Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters wird dieses Verfahren 
über einen „Laufzettel“ kontrolliert. 
 
Außerdem ist mit der neuen Hausverfügung die Möglichkeit einer dezentra-
len Ablage von Personenakten zu nachrichtendienstlichen Personen im 
Sinne der DV-Beschaffung aufgehoben worden. Die Akten werden nun 
zentral in der Beschaffungsabteilung aufbewahrt. 
 
Die Weitergabe von Vorgängen mit VS-Einstufung „Vertraulich“ und „Ge-
heim“ zwischen Referaten und innerhalb eines Referates wird im Rahmen 
der Einführung des elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems an die 
Empfehlungen der Expertenkommission angepasst; vgl. Nr. 3.19, Empfeh-
lung 59.  
 
Die Weitergabe von VS-Vertraulich und VS-Geheim eingestuften Vorgän-
gen zwischen den Abteilungen über die Registratur soll künftig durch ein 
elektronisches Vorgangsbearbeitungssystem unterstützt werden; vgl. Emp-
fehlung 59. Bis zu dessen Einführung bleibt es bei der bestehenden Rege-
lung der Weitergabe mittels VS-Buch. Ohne elektronische Unterstützung ist 
der Arbeitsaufwand bei der Registratur sonst unverhältnismäßig hoch und 
die Bearbeitungszeiten in der Registratur würden erheblich steigen. Dies 
wiederum würde der Empfehlung 50 wiedersprechen, die in ähnlichem Zu-
sammenhang fordert, dass die Zeit, in der ein Bearbeiter auf Akten verzich-
ten muss, zu minimieren ist. 
 
Soweit die Expertenkommission empfiehlt, aller zwei Jahre eine Belehrung 
der Mitarbeiter über den Umgang mit Verschlusssachen vorzunehmen und 
dies zu dokumentieren, gilt im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
bereits eine jährliche Belehrungspflicht. 
 
Die besonderen Dienstpflichten zum Schutz von Verschlusssachen regelt 
zusätzlich zur Verschlusssachenanweisung auch Nr. 3 der Sicherheitsan-
weisung für das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen vom 12. März 
2001 (VS-NfD). Entsprechend Nr. 1 Abs. 3 der Sicherheitsanweisung ha-
ben die Referatsleitungen und Leitungen vergleichbarer sowie selbständi-
ger Organisationseinheiten ihre Mitarbeiter jährlich mündlich über die Best-
immungen der Sicherheitsanweisung zu belehren. Über die Durchführung 
der Belehrung ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. 
 
 
3.3 Haushaltsplan, Sachkostenentwicklung  
Die Expertenkommission hat unter Nummer 6.1 des Berichtes festgestellt, 
dass der Haushaltsvermerk in Kapitel 03 17, Titel 534 05 „besondere Zwe-
cke“, eine Mittelverwendung aus diesem Titel für alle sächlichen Verwal-
tungsausgaben ermöglicht. Weil die fehlende Zweckbindung dieser Haus-
haltsmittel den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit wider-
spricht, hatte die Expertenkommission empfohlen, diesen Haushaltsver-
merk nicht mehr auszubringen. 
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Dem werden das Landesamt für Verfassungsschutz und das Haushaltsre-
ferat des Sächsischen Staatsministeriums des Innern im Rahmen der Auf-
stellung des kommenden Doppelhaushaltes 2014/2015 Rechnung tragen. 
 
 
3.4 Personalbestand, Stellensituation 
Soweit die Expertenkommission empfohlen hat, den Anteil an Stellen des 
gehobenen Dienstes zu Lasten des Stellenanteils des mittleren Dienstes zu 
erhöhen und Stellen ausschließlich durch Angehörige der entsprechenden 
Laufbahn zu besetzen, wird das Landesamt dies künftigen relevanten Per-
sonalmaßnahmen zu Grunde legen. 
 
Entsprechend wurde bereits per 11. Juni 2013 ein vom Bundesamt für Ver-
fassungsschutz nach Sachsen wechselnder Kollege des gehobenen Diens-
tes als Ersatz für einen ausgeschiedenen Kollegen des mittleren Dienstes 
eingestellt. 
 
Dem von der Expertenkommission empfohlenen verstärkten Einsatz von 
Geisteswissenschaftlern, insbesondere von Historikern und Politikwissen-
schaftlern, trägt das Landesamt für Verfassungsschutz im Rahmen künfti-
ger Stellenausschreibungen für den höheren Dienst verstärkt Rechnung 
(vgl. Nr. 3.7, Empfehlungen 29 und 30).  
 
Zum Tragen ist dies bereits im Rahmen einer zunächst verwaltungsinter-
nen Ausschreibung für die Stelle eines Referenten in Referat 21 (Rechts-
extremismus) gekommen, in deren Ergebnis jedoch kein geeigneter Be-
werber gefunden werden konnte. Aus diesem Grund ist nun eine öffentliche 
Ausschreibung dieser Stelle erfolgt, bei der das Auswahlverfahren ansteht.. 
 
Nachfolgend werden in den Jahren 2014 und 2015 Referentendienstposten 
in den Referaten 23 (Islamismus, Ausländerextremismus) und 22 (Linksext-
remismus) ausgeschrieben und besetzt. Die entsprechenden Stellen wer-
den dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen aus dem so genann-
ten Einstellungskorridor des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Verfügung gestellt. 
 
Das empfohlene Personalentwicklungskonzept wird das Landesamt für 
Verfassungsschutz zeitnah erstellen. Das Konzept soll über einen längeren 
Zeitraum gültig sein, um den betroffenen Mitarbeitern eine längerfristig tra-
gende Perspektive aufzeigen zu können.  
 
Das Dienstrechtsneuordnungsgesetz, das im November 2013 vom Sächsi-
schen Landtag verabschiedet werden soll, wird die Erstellung eines Perso-
nalentwicklungskonzepts erstmals verbindlich vorschreiben. Das Sächsi-
sche Staatsministerium des Innern wird dazu Rahmenvorgaben erlassen. 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen wird die Arbeiten an einem 
Personalentwicklungskonzept im Oktober 2013 aufnehmen und nach Er-
lass der Vorgaben des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zeitnah 
abschließen. 
 
Im Rahmen der Dienstrechtsreform wird nach dem derzeitigen Stand als 
Folge des künftigen Zwei-Laufbahngruppen-Systems die Durchlässigkeit 
der Laufbahnen in vertikaler Sicht erhöht. Der Aufstieg vom gehoben in den 
höheren Dienst entfällt zugunsten einer Qualifizierung als Voraussetzung 
für die Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 14.  Die Möglich-
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keiten des Aufstiegs leistungsstarker und fortbildungsbereiter Beamter des 
derzeitigen mittleren Dienstes in die nächsthöhere Laufbahn sollen verbes-
sert werden. Die Dienstrechtsreform wird daher auch die Grundlage für 
eine verstärkte Nutzung des Instruments der Aufstiegsfortbildung im Lan-
desamt für Verfassungsschutz sein.  
 
Bei der Umsetzung der Empfehlung, überplanmäßig freiwerdende Stellen 
nicht dem Personalabbau zuzuführen, sondern verstärkt mit qualifizierten 
Bewerbern des gehobenen und höheren Dienstes zu besetzen, ist das 
Landesamt für Verfassungsschutz an die Beschlüsse der Staatsregierung 
zum Doppelhaushalt 2013/2014 gebunden. Im Rahmen des vereinbarten 
Einstellungskorridors wurde beispielsweise eine zusätzliche Stelle im Rah-
men der Umsetzung von Empfehlung 71a (Nr. 3.24 - Einstellung eines ex-
ternen Bewerbers für die Vertretung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum) geschaffen. 
 
Unabhängig davon, dass die Erstellung eines Personalentwicklungskon-
zeptes, dessen Bestandteil auch Rotationen von Mitarbeitern sein sollen, 
wegen der anstehenden Dienstrechtsreform  zurückgestellt wurde (vgl. zu 
Empfehlung 13), haben seit März 2013 ca. 20 Mitarbeiter des Landesamtes 
für Verfassungsschutz Sachsen – insbesondere im Rahmen der Neuorga-
nisation zum 1. Juli 2013 – neue Aufgaben übernommen. Hinzu kommen 
die Mitarbeiter der Referate 31 und 32, die seit der Neuorganisation nur 
noch Aufgaben der V-Mann-Führung oder nur noch Aufgaben der For-
schung und Werbung wahrnehmen. 
 
Das Personalentwicklungskonzept wird auch Regelungen über Rotationen 
und Hospitationsaufenthalte bei anderen Verfassungsschutzbehörden ent-
halten. Ein entsprechendes Rahmenpapier wurde im Verfassungsschutz-
verbund weitgehend abgestimmt. Es sieht u. a. eine verbindliche Hospitati-
on von im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen neu eingestellter 
Mitarbeiter vor. Nach endgültiger Abstimmung des Papiers im Verbund wird 
im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen eine entsprechende Inte-
ressenabfrage erfolgen.  
 
Die von der Expertenkommission empfohlenen Veränderungen in der Auf-
bau- und Ablauforganisation im Landesamt für Verfassungsschutz sind 
zum 1. Juli 2013 in Kraft getreten (vgl. Nr. 3.22 – Empfehlungen 65 und 66 
– sowie Anlage 3). Sie hatten eine Neuausrichtung in vielen Arbeitsberei-
chen des Amtes zur Folge. Die neue Organisationsstruktur muss sich nun 
festigen und die mit einer solchen Änderung verbundenen Anlaufschwierig-
keiten müssen überwunden werden. 
 
Eine Organisationsuntersuchung zum jetzigen Zeitpunkt würde daher noch 
keine belastbaren Informationen erbringen. Es ist daher vorgesehen, die 
organisatorischen Veränderungen Ende des Jahres 2014 zu evaluieren.  
 
 
3.5 Fortbildung 
Dass die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere jener an 
der Schule für Verfassungsschutz in Heimerzheim, zu heben und diese 
bedarfsgerechter ausgestaltet werden müssen, ist in Rahmen der bundes-
weiten Diskussion über die künftigen Aufgaben und den Aufbau der Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder mehrfach festgestellt 
worden.  
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Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und das Sächsische 
Staatsministerium des Innern haben sich in den hierfür verantwortlichen 
Fachgremien – Arbeitskreis IV der IMK und Kuratorium der Schule für Ver-
fassungsschutz – zusammen mit den Vertretern der anderen Länder und 
des Bundes – für eine signifikante Verbesserung und Modernisierung des 
Fortbildungsangebotes eingesetzt, um diese Kritikpunkte zu beseitigen. 
 
Der Lehrgangskatalog der Schule für Verfassungsschutz 2013 (VS-NfD) 
spiegelt diese Bemühungen bereits wider. Es wird aber auch künftig Auf-
gabe der Schule für Verfassungsschutz und dieser Gremien sein, das Fort-
bildungsangebot attraktiv und aktuell zu gestalten. 
 
Ein wesentlicher Grund für die mangelnde Akzeptanz von Fortbildungs-
maßnahmen und damit für die ungenügende Teilnahme der Mitarbeiter des 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen an Fortbildungsveranstaltun-
gen war zudem die ungünstige organisatorische Ausgestaltung des Fortbil-
dungsverfahrens. Diesbezüglich hat das Landesamt die Betreuung von 
Fortbildungsmaßnahmen bereits seit Dezember 2012 wieder in Abteilung 1 
zentralisiert. Das Verfahren zur Beantragung und Genehmigung von Fort-
bildungen wurde zugleich umgestellt und transparenter gestaltet. 
 
Unmittelbar an den Eingang von Fortbildungsangeboten schließt sich nun 
ein zentral gesteuertes Bedarfsplanungsverfahren unter Einbeziehung der 
Referatsleitungen und Abteilungsleitungen an. Es wird ein erhöhtes Au-
genmerk darauf gerichtet, dass sich die Mitarbeiter angemessen fortbilden. 
Die Führungskräfte des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen sind 
entsprechend sensibilisiert worden. Das Personalreferat hinterfragt, wenn 
angemeldete Fortbildungen von den Mitarbeitern abgesagt werden und ist 
darauf bedacht, dass sie nachgeholt werden.  
 
Dass die bisher ergriffenen Maßnahmen bereits Erfolg versprechen, zeigt 
ein Vergleich der Jahre 2012 und 2013. Im Jahr 2012 haben 91 Mitarbeiter 
an 518 Tagen 155 Fortbildungsveranstaltungen besucht. Im Jahr 2013 ha-
ben sich 131 Mitarbeiter für 963 Tage an 266 Fortbildungsveranstaltungen 
angemeldet. Eine Übersicht der Anmeldungen ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Sicher wird die Zahl der 2013 tatsächlich besuchten Fortbildungen gering-
fügig niedriger sein, als die der genannten Anmeldungen. Allerdings lässt 
sich dennoch eine deutliche Steigerung erkennen. In den Folgejahren gilt 
es, dies zu konsolidieren. 
 
Außerdem ist die Dienstvereinbarung Arbeitszeit des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz überarbeitet worden. Sie entspricht ganz überwiegend der 
Dienstvereinbarung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern. Rei-
sezeiten werden soweit wie rechtlich möglich als Dienstzeit anerkannt. Die 
Dienstvereinbarung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
Künftig wird das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen verstärkt 
hausinterne Schulungen mit externen Dozenten durchzuführen. Im Jahr 
2013 sind diesbezüglich am 11. Oktober ein 1-Tages-Lehrgang zum The-
ma „Führungskräfteschulung NADIS WN“ sowie am 15. und 16. Oktober 
ein 2-Tages-Lehrgang zum Thema „Analysetechnik“ durchgeführt worden. 
Ein weiterer Lehrgang „NADIS WN“ insbesondere für die drei Abteilungslei-
ter und die Referatsleiter der Fachabteilungen wird am 11. Dezember 2013 
stattfinden. 
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Die Fortbildung wird künftig eine zentrale Rolle in der Personalentwicklung 
erhalten. Dies wird von den Verantwortlichen – vom Präsidenten über den 
Abteilungsleiter bis zum zuständigen Referatsleiter – als Daueraufgabe 
gesehen. Sie wird auch Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes 
sein.  
 
Bereits seit August 2012 wird im Landesamt für Verfassungsschutz Sach-
sen Wert darauf gelegt, neue Mitarbeiter ohne fundierte Kenntnisse auf 
dem Gebiet der nachrichtendienstlichen Tätigkeit zeitnah zum Dienstantritt 
und umfassend zu qualifizieren. 
 
Nach der Einstellung eines Referatsleiters eines Auswertungsreferates am 
27. August 2012 hat dieser bis Ende März 2013 43 Fortbildungstage an der 
Schule für Verfassungsschutz absolviert.  
 
Der Ende September 2012 neu zum Landesamt für Verfassungsschutz 
Sachsen gewechselte Abteilungsleiter der Zentralabteilung hat im Novem-
ber 2012 zehn Fortbildungstage an der Schule für Verfassungsschutz ab-
solviert. 
  
Nach der Einstellung eines Sachbearbeiters in einem Auswertungsreferat 
am 1. April 2013 hat dieser bis Ende Mai 2013 20 Fortbildungstage an der 
Schule für Verfassungsschutz absolviert. 
 
Bereits im März 2013 hat ein Sachbearbeiter in Vorbereitung auf die interne 
Umsetzung zur G 10-Stelle zum 6. Mai 2013 fünf Fortbildungstage an der 
Schule für Verfassungsschutz absolviert und ist für 3 weitere Tage im Sep-
tember 2013 angemeldet. Ein weiterer Mitarbeiter hat im Vorgriff auf seine 
Umsetzung zur G 10-Stelle zum 25. März 2013 bereits Anfang März fünf 
Fortbildungstage und im Juni weitere fünf Fortbildungstage an der Schule 
für Verfassungsschutz absolviert und ist für weitere 5 Tage im November 
2013 angemeldet. 
 
 
3.6 Nachrichtenbeschaffung 
Gemäß den Empfehlungen der Expertenkommission wurde im Landesamt 
für Verfassungsschutz Sachsen ein kennzahlengestütztes Führungsunter-
stützungssystem eingeführt. Das kennzahlengestützte Führungsunterstüt-
zungssystem soll folgende Anforderungen erfüllen: 
 

1. Fachliche und wirtschaftliche Bewertung des Einsatzes von VP´en 
2. Risikopotenzialanalyse des Einsatzes von VP´en 
3. Abbildung der maßgeblichen Kriterien der leistungsbezogenen 

Prämienbildung 
4. Benchmarks für alle Ausgabenbestandteile der Führung von nd-

Personen 
5. Abbildung der Beobachtungsdichte und Beobachtungstiefe 
 

Das kennzahlengestütztes Führungsunterstützungssystem wird durch den 
Bereich der Revision gesteuert. Durch die Implementierung einer Risikopo-
tentialanalyse geht es über die Empfehlungen der Expertenkommission 
hinaus. 
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Durch die am 1. Juli 2013 erfolgte Zusammenführung aller quellenführen-
den Referate in einer Abteilung  wird eine ganzheitliche Bewertung dieses 
nachrichtendienstlichen Mittels vereinfacht. 
 
Für den Bereich der Führung menschlicher Quellen wurde ein kennzahlen-
gestütztes Führungsunterstützungssystem (vgl. zu Empfehlung 25) imple-
mentiert, welches den individuellen Quelleneinsatz ständig evaluiert. Zu 
einem jährlichen Stichtag werden alle VPs eines Extremismusbereichs 
auch in Relation zueinander evaluiert und vor allem hinsichtlich der Krite-
rien „Risiko“ und „Ertrag“ bewertet. 
 
Für den Bereich der Observation befindet sich eine dialogbasierte Evaluati-
on des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses in Erprobung. Kern-
punkte sind hier eine jeweils klar formulierte Erwartungshaltung des Auf-
traggebers und aussagekräftige Observationsberichte. 
 
G-10-Maßnahmen sind im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
längerungsrhythmen bereits bisher alle drei Monate zu evaluieren. 
 
Im Rahmen der Veränderung der Aufbauorganisation des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Sachsen (vgl. Nr. 3.22, Empfehlung 66) ist die Führung 
von VP, die bisher in zwei Referaten erfolgte, im neu gebildeten Referat 31 
„VP-Führung politischer Extremismus und Terrorismus“ zusammengeführt 
worden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Aufgaben der Führung von 
VP gleichmäßig auf die Mitarbeiter des Referates zu verteilen und auf auf-
tretende Schwankungen in der Arbeitsbelastung flexibel reagieren zu kön-
nen. Die im Expertenbericht genannten Belastungsspitzen sind behoben. 
Aufgabe der Referatsleitung wird es nun sein, das Potential zu nutzen und 
damit die angestrebte Minimierung von Sicherheitsrisiken und die Quali-
tätsverbesserungen bei der Quellenführung zu ermöglichen. 
 
Aktuelle Entwicklungen im Verfassungsschutzverbund haben weiteren Än-
derungsbedarf an der überarbeiteten aber noch nicht in Kraft getretenen 
Dienstvorschrift Beschaffung aufgezeigt. Das Landesamt für Verfassungs-
schutz Sachsen begleitet die neuen Entwicklungen in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe, die ihre Arbeit in den nächsten Monaten abschließen soll. 
Parallel dazu wird der neue Entwurf einer Dienstvorschrift Beschaffung 
erstellt. 
 
Die konsequente Trennung von Werbung und Führung von nd-Personen ist 
durch die Veränderung der Aufbauorganisation (vgl. Nr. 3.22, Empfehlung 
66) erreicht worden. Über die Empfehlung der Expertenkommission hinaus, 
die keine organisatorische Trennung zwischen Beschaffung und Werbung 
gefordert hatte, ist die Werbung von nd-Personen nunmehr in Referat 32 
„Forschung und Werbung politischer Extremismus und Terrorismus, opera-
tive Internetbeobachtung, Spionageabwehr“ angesiedelt und damit von der 
VP-Führung in Referat 31 auch organisatorisch getrennt. 
 
In Bezug auf die empfohlene Schaffung eines Regelwerks für die zentrale 
Aufbewahrung von operativen Akten enthält die Hausverfügung zur Verwal-
tung und Behandlung von Schriftgut vom 1. Juli 2013, Az.: 13-018-S-550 
101-3/13 (VS-NfD) (vgl. Nr. 3.2, Empfehlungen 2, 3, 4, 6, 7 und 8) die Re-
gelung, dass die Akten nun zentral in der Beschaffungsabteilung aufbe-
wahrt werden. Ein entsprechender Aktensicherungsraum steht zur Verfü-
gung und wird aktuell unter Beteiligung des Staatsbetriebes Sächsisches 
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Immobilien und Baumanagement ertüchtigt. Die bestellten Rollregale sollen 
spätestens im November 2013 eingebaut werden. 
 
 
3.7 Nachrichtenauswertung 
Die Expertenkommission schlägt vor, in den Auswertungsreferaten zusätz-
liche Analysekompetenz durch die Schaffung von Referentenstellen zu 
bilden. Diese Referentenstellen sollten mit Geisteswissenschaftlern (z. B. 
Historiker, Politikwissenschaftler) besetzt werden. 
 
Zentrale Aufgabe der Referenten sollte sein, Lagebeurteilungen zu erstel-
len und Bestrebungen vorrangig bezüglich ihres Gefahrenpotentials zu be-
urteilen sowie deren weitere Entwicklung zu prognostizieren. 
 
Zur Erhöhung der Analysekompetenz empfiehlt die Expertenkommission 
außerdem, den erhöhten Anteil von Stellen des gehobenen Dienstes vor-
rangig den Auswertungsreferaten zu Gute kommen zu lassen. Entspre-
chend wird der neu eingestellte Sachbearbeiter mit der Laufbahnbefähi-
gung des gehobenen Dienstes im Verfassungsschutz (vgl. Nr. 3.4, Empfeh-
lung 11) in Referat 21 (Auswertung Rechtsextremismus) eingesetzt. 
 
Dem von der Expertenkommission empfohlenen verstärkten Einsatz von 
Geisteswissenschaftlern, insbesondere von Historikern und Politikwissen-
schaftlern, trägt das Landesamt für Verfassungsschutz im Rahmen künfti-
ger Stellenausschreibungen für den höheren Dienst verstärkt Rechnung 
(vgl. Nr. 3.4, Empfehlung 12).  
 
 
3.8 Innenrevision 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat am 26. August 2013 eine novel-
lierte Dienstvorschrift über die Revision im Landesamt für Verfassungs-
schutz Sachsen (DV Revisor), Az. 13-032-s-510001-2/13 VS-NfD, in Kraft 
gesetzt. Die von der Expertenkommission empfohlenen Regelungen sind 
vollständig Bestandteil der Dienstvorschrift. 
 
Nach Ziff. II Nr. 2 der DV Revisor ist die Revision an allen operativen Vor-
gängen zu beteiligen, die der Amtsleitung nach den geltenden Rechtsvor-
schriften vorzulegen sind bzw. ihr vorgelegt werden.  
 
Insbesondere prüft die Revision Zuwendungen an nd-Personen und Aus-
kunftspersonen dahingehend, ob sie nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit im Verhältnis zur Art und Güte der erbrachten 
Leistung unter Berücksichtigung der nachrichtendienstlichen Regeln der 
Führung angemessen sind und die monatlichen Abrechnungen von Zu-
wendungen an nd-Personen und Auskunftspersonen. 
 
Nach Ziff. II Nr. 3 der DV Revisor ist die Revision ist bei besonderen Ereig-
nissen im Verlauf eines operativen Vorgangs und bei Enttarnungen zu be-
teiligen. Welche Vorfälle als besonderes Ereignis gelten, führt die 
Dienstvereinbarung exemplarisch an. 
 
Darüber hinaus ist die Revision nach Ziff. II Nr. 2 der Dienstvorschrift an 
der Investitionsplanung und an bedeutsamen haushaltswirksamen Maß-
nahmen zur Informationsbeschaffung mit nd-Mitteln zu beteiligen. 
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Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat die Empfehlung der 
Expertenkommission, die Revision um einen weiteren Mitarbeiter des ge-
hobenen Dienstes zu verstärken, insoweit aufgegriffen, als ein interessier-
ter Mitarbeiter des mittleren Dienstes in die Revision umgesetzt wurde, der 
seinen Dienst am 5. August 2013 angetreten hat. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen ist der Empfehlung der 
Expertenkommission gefolgt, den betroffenen Haushaltsvermerk bei Titel 
534 05 ab dem kommenden Doppelhaushalt nicht mehr auszubringen (vgl. 
Nr. 3.3, Empfehlung 10). Aus diesem Grund ist die Empfehlung, die Revisi-
on bei der Inanspruchnahme dieser Mittel zu beteiligen, künftig obsolet. Für 
die Zwischenzeit regelt Ziff. II Nr. 2 der DV Revisor auch die Beteiligung der 
Revision bei der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln aus dem Titel 
534 05. 
 
 
3.9 Behördeninterner Datenschutz 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Hausverfügung über den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten, Az.: DSB-244-S-360 002-1/13, am 
19. April 2013 neu erlassen. Die Hausverfügung nimmt bei im Wesentli-
chen unverändertem Regelungsinhalt nunmehr auf die zutreffenden Nor-
men des Gesetzes zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG) vom 25. 
August 2003, rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Juli 2011, Bezug. Ergän-
zend und zur Klarstellung wurde neu aufgenommen, dass der Behördliche 
Datenschutzbeauftragte auch die Aufgabe hat, ereignisunabhängige Kon-
trollen der Verarbeitung personenbezogener Daten in Dateien und Akten 
durchzuführen. Diese Kontrollen finden seit Juni 2013 (wieder) fortlaufend 
statt. 
 
 
3.10 G 10-Stelle 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat eine neue Dienstvorschrift für 
Eingriffe nach dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnisses (DV G 10) erarbeitet. Die DV liegt der G10-
Kommission des Landtages zur Zustimmung vor und wird danach in Kraft 
treten. Die Dienstvorschrift ist nunmehr an die geltende Rechtslage ange-
passt und enthält Regelungen zum Verfahren zur Einhaltung der Prüf-, 
Kennzeichen- und Löschfristen sowie zum Umgang mit G 10-Protokollen 
Dritter. Darüber hinaus hat das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
am 2. Juli 2013 eine Hausverfügung in Kraft gesetzt, die den Umgang mit 
Unterlagen aus G 10-Maßnahmen sowie mit sonstigem Schriftgut mit G 10-
Erkenntnissen dezidiert regelt. 
 
Die Umstellung auf ein automatisiertes Verfahren der Fristüberwachung 
soll im Rahmen der Einführung des elektronischen Vorgangsbearbeitungs-
systems erfolgen; vgl. Nr. 3.19, Empfehlung 59. Bis zu dessen Einführung 
bleibt es bei der bestehenden manuellen Fristüberwachung. Die Schaffung 
einer automatisierten Zwischenlösung für einen kurzen Zeitraum erscheint 
aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar. 
 
Im Rahmen der Veränderung der Aufbauorganisation des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Sachsen (vgl. Nr. 3.22, Empfehlung 66) ist die Funktion 
des G 10-Aufsichtsbeamten – wie durch die Expertenkommission empfoh-
len – dem neu zusammengesetzten Referat 13 „Recht, Geheimschutz, 
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Mitwirkung, G 10-Aufsicht“ zugeordnet worden. Das Referat der Zentralab-
teilung ist als nicht operativ tätiges Referat kein Bedarfsträger. Zudem hat 
der G 10-Aufsichtsbeamte nunmehr zwei statt bisher einen Stellvertreter, 
die beide der Zentralabteilung angehören. 
 
Im Nachgang zum Bericht der Expertenkommission wurden die Stelle des 
Leiters der G 10-Stelle besetzt und der Organisationseinheit weitere drei 
Mitarbeiter zugeführt. Diese Personalausstattung sichert gegenwärtig im 
Wesentlichen die Aufgabenerledigung, wobei eine Mitarbeiterin überwie-
gend mit organisatorischen Aufgaben (Buchen, Übermitteln, Fristenkontrol-
le etc.) betraut ist. Eine weitere personelle Verstärkung der G 10-Stelle wird 
– abhängig von den jeweiligen Maßnahmen – fortlaufend geprüft. 
 
3.11 Stabsstelle 
Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 wurde die Stabsstelle intern mit einer Refe-
rentin verstärkt. Im Gegenzug wechselte ein langjährig im Stab eingesetz-
ter Mitarbeiter des gehobenen Dienstes in die Abteilung 2. Die Leitung der 
Stabsstelle soll extern nachbesetzt werden. Mangels freier Stelle kann dies 
nicht vor Januar 2014 erfolgen. 
 
Darüber hinaus soll 2014 ein Mitarbeiter des mittleren Dienstes aus der 
Polizei in die Stabsstelle abgeordnet werden. 
 
Bereits seit Amtsantritt des Präsidenten des Landesamtes, Herrn Meyer-
Plath, wird der Öffentlichkeitsarbeit eine höhere Priorität zugemessen und 
weitgehende Transparenz geübt. Darüber hinaus wurden seither auch die 
Präventionsmaßnahmen ausgebaut (vgl. Nr. 3.2.3, Empfehlungen 67-70). 
Die Schwerpunkte der Stabstelle haben sich entsprechend verlagert.  
 
Dies ist an den Zahlen der Öffentlichkeitsarbeit bereits abzulesen. 
Im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 1. November 2012 konnten Mitarbeiter 
des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen bei 23 Veranstaltungen 
ca. 1050 Menschen erreichen, im selben Zeitraum im Jahr 2013 waren es 
bei 40 Veranstaltungen ca. 1400 Zuhörer. 
 
3.12 Technikbereiche 
Entsprechend der Empfehlungen im Bericht der Expertenkommission ha-
ben die Referate 11 und 33 (neu) eine weitere Intensivierung der beste-
henden Kooperation geprüft. 
 
Die bisherige Kooperation erstreckt sich neben dem Bereich der EDV auch 
auf Serviceleistungen im Bereich der Telekommunikationstechnik (offen, 
kryptiert, legendiert) und der Gefahrenmeldetechnik (einschl. Videoüberwa-
chung).  
 
So wurde Referat 11 beispielsweise beim Aufbau von Außenverbindungen 
zu Netzbetreibern und Richtfunkanbindungen, beim Ausbau der Netzinfra-
struktur und bei der Auswahl und Installation von Sicherheitstechnik durch 
Referat 33 (neu) unterstützt. 
 
Die Referate arbeiten bei Beschaffungen von PC-Hardware und Software 
(einschließlich Nutzung von Software-Lizenzen) und beim Betrieb und bei 
der Wartung sämtlicher Telekommunikationstechnik des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Sachsen zusammen und übernehmen arbeitsteilig die 
Softwareprogrammierung für nd-Technik. 
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Darüber hinaus ist künftig ein noch stärkerer und regelmäßiger Informati-
onsaustausch zwischen beiden Organisationseinheiten zu geplanten Pro-
jekten vorgesehen, um  bereits vorhandenes Know-How beim jeweils ande-
ren besser berücksichtigen zu können. 
 
Mobilfunkanwendungen, die über die einfache Nutzung von Mobilfunkgerä-
ten hinausgehen, kommen bisher nur im Rahmen der operativen Technik 
zum Einsatz. Insoweit besteht hier keine Basis für eine Kooperation. 
 
 
3.13 Dauerdienst 
Der Dauerdienst soll auf einen Zweischichtbetrieb ohne Wochenend- und 
Feiertagsdienst umgestellt werden. Aus Sicherheitsgründen dürften dazu 
zusätzliche Überwachungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz Sachsen erforderlich sein.  
 
Einzelheiten werden aktuell geprüft. Hierzu müssen das LKA und (wegen 
baulicher Veränderungen) der Staatbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement einbezogen werden. Schließlich muss im Landesamt für 
Verfassungsschutz Sachsen ein internes telefonisches Meldesystem ge-
schaffen werden, um außerhalb der Dienstzeiten des Dauerdienstes auf 
Krisensituationen reagieren zu können.  
 
Aufgrund der Einbeziehung der genannten externen Stellen kann noch kein 
verbindlicher Einführungstermin genannt werden. Eine Umsetzung im zwei-
ten Halbjahr 2014 wird angestrebt. 
 
 
3.14 Geheimschutz 
Die Aufgaben des Geheimschutzes und das hierfür eingesetzte Personal 
sind entsprechend der Empfehlung der Expertenkommission im Rahmen 
der Strukturänderung im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen zum 
1. Juli 2013 dem neu zugeschnittenen Referat 13 „Recht, Mitwirkung, Ge-
heimschutz, G 10-Aufsicht“ angegliedert worden, vgl. Nr. 3.22, Empfehlung 
66.  
 
 
3.15 Registratur, Aktenaufbewahrung 
Weil die Registraturanweisung eine sehr umfangreiche Vorschrift ist, die im 
Rahmen der Einführung des elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems 
(vgl. Nr. 3.19, Empfehlung 59) neu gefasst werden soll, hat sich das Lan-
desamt für Verfassungsschutz Sachsen entschieden, die von der Exper-
tenkommission angeregte Begriffsdefinition zusammen mit weiteren ange-
regten Änderungen zunächst im Rahmen der Hausverfügung zur Verwal-
tung und Behandlung von Schriftgut, Az.: 13-018-S-550 101-3/13 VS-NfD, 
vorzunehmen. 
 
Zur Definition der Begriffe „Dokument“, „Vorgang“ und „Akte“  wird in Ziff. I 
Nr. 2 der Hausverfügung  auf die Bestimmungen der Gemeinsamen Ver-
waltungsvorschrift der Sächsischen Staatskanzlei, des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern, des Sächsischen Staatsministeriums der 
Finanzen, des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Sächsischen 

Empfehlungen 
45 und 46: 
Rückführung des 
Dauerdienstes auf 
Zweischichtbetrieb 

Empfehlung 47: 
organisatorische 
Zuordnung 

Empfehlung 48: 
Begriffsdefinitionen 
Dokument, Vorgang 
und Akte 



22 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz und des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Führung 
von Akten (VwV Aktenführung, SächsABl. 2013, S. 624 ff.) verwiesen. Do-
kument ist danach die kleinste Einheit eines Vorgangs, z. B. ein einzelnes 
Schreiben oder ein Vermerk. 
 
Vorgang ist die geordnete Abfolge aller aus der Bearbeitung einer Einzel-
maßnahme entstandenen Dokumente. Ein Vorgang wird im Ermessen des 
Bearbeiters angelegt und unter einem gemeinsamen Aktenzeichen geführt. 
Akte ist die geordnete Zusammenstellung von Vorgängen oder einzelner 
Dokumente, die bei der Erledigung einer Sache entstehen, mit eigener In-
haltsbezeichnung (Aktenbetreff). 
 
Die Möglichkeit der Beiheftung von Dokumenten ohne echte Registrierung 
ist durch die Hausverfügung ebenfalls aufgehoben worden. Es wird darin in 
Ziff. I Nr. 3 verfügt, dass sämtliche Dokumente, bei denen eine Speiche-
rung in Dateien und/oder Akten beabsichtigt ist und die personenbezogene 
Daten enthalten, unverzüglich zu buchen sind. Dies gilt lediglich nicht für 
Dokumente, die nur  personenbezogene Daten des Bearbeiters, Unter-
zeichners oder einer sonstigen Person, die mit der Erstellung des Doku-
mentes im Zusammenhang steht, oder dessen Struktur-Nummer beinhal-
ten. Nur diese Dokumente können weiterhin beigeheftet werden. 
 
Die Hausverfügung beinhaltet auch die Pflicht der Bearbeiter, eine Nachre-
gistrierung der zurückliegend beigehefteten Dokumente vorzunehmen. Im 
Rahmen der Einzelfallbearbeitung oder bei Wiedervorlage von Vorgängen 
oder Dokumenten sollen dazu die Akten auf das Vorhandensein ungebuch-
ter Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten und den Zeitraum 
1. März 2009 bis 1. Mai 2012 betreffen, überprüft werden. Diese Dokumen-
te sind zu buchen oder zu vernichten bzw. die personenbezogenen Daten 
zu sperren, soweit sie für die Aufgabenerfüllung des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz Sachsen nicht mehr benötigt werden. 
 
Die Vergabe der Aktenzeichen durch die Mitarbeiter der Registratur, bevor 
diese in den hausinternen Postlauf gelangen, bedarf einer Umstellung der 
Ablauforganisation in der Registratur. Sie soll im Zuge der Einführung des 
elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems (vgl. Nr. 3.19, Empfehlung 
59) erfolgen. 
 
 
3.16 Aktenführung 
Die regelmäßige Kontrolle der Aktenführung und deren Dokumentation 
regelt die Hausverfügung zur Verwaltung und Behandlung von Schriftgut, 
Az.: 13-018-S-550 101-3/13 VS-NfD, in Ziffer III „ Kontrolle durch den Vor-
gesetzten und den behördlichen Datenschutzbeauftragten“. 
 
Danach sind die Vorgesetzten im Rahmen der Aufsicht dafür verantwort-
lich, dass die ihnen unterstellten Bediensteten ihre Akten nach den beste-
henden Vorschriften führen. Das impliziert die Verpflichtung, entsprechen-
de Kontrollen durchzuführen. Darüber hinaus wird der behördliche Daten-
schutzbeauftragte die Einhaltung der Vorschriften im Rahmen der regel-
mäßigen datenschutzrechtlichen Kontrollen stichprobenartig überprüfen 
(vgl. Nr. 3.9,  Empfehlung 37). 
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Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Kanzleianweisung vollstän-
dig überarbeitet und unter der Bezeichnung „Dienstanweisung zur Zeich-
nungsregelung und zur Regelung von Geschäftsabläufen (DA Zeichnungs-
regelung)“ neu gefasst. Sie ist am 26. September 2013 in Kraft getreten. 
 
 
3.17 Verfügungstechnik, internes Berichtswesen 
Die Empfehlungen der Expertenkommission zum internen Berichtswesen 
sind vorläufig in der „Hausverfügung zur Ergänzung des internen Berichts-
wesens“ umgesetzt. Die Hausverfügung ist am 25. September 2013 in Kraft 
getreten. Die ergänzenden Regelungen werden im Zuge der Überarbeitung 
der DV Auswertung dorthin überführt.   
 
Die Regelungen in Bezug auf die Anbringung von Verfügungen und Erledi-
gungsvermerken sind in der neuen DA Zeichnungsregelung enthalten, vgl. 
zu Empfehlung 52. Dort wurde geregelt, dass als Anlage zum Geschäfts-
verteilungsplan des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen ein Re-
gister zu führen ist, das Name, Strukturnummer und Paraphe aller Mitarbei-
ter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen enthält und das dau-
erhaft fortzuführen und aufzubewahren ist. Das Register wird aktuell er-
stellt.  
 
 
3.18 Verarbeitung personenbezogener Daten in Dateien und Akten  
Das im Landesamt für Verfassungsschutz seit 19. Juli 2012 bestehende 
generelle Löschmoratorium ist entsprechend der Empfehlung der Exper-
tenkommission durch die Hausverfügung über das Löschen von Dateien 
und Vernichten von Akten und Aktenteilen mit Bezug zur Tätigkeit der 
NSU-Untersuchungsausschüsse (Az.: DSB-244-S-410 004-20-13/13) auf-
gehoben worden. 
 
Die Hausverfügung enthält klare Vorgaben darüber, welche Akten nunmehr 
vernichtet werden können. Im Phänomenbereich „Rechtsextremismus“ 
bleibt es weiterhin untersagt, Datenspeicherungen, Akten oder Aktenteile 
zu vernichten, die vor der Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses 
des Sächsischen Landtages am 7. März 2012 entstanden, unabhängig 
davon, wann die Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt beim Landesamt für 
Verfassungsschutz Sachsen eingingen. Gleiches Gilt für den Bereich 
„Linksextremismus“ und „Ausländerextremismus“, soweit ein Bezug zum 
Rechtsextremismus besteht. 
 
Im Übrigen wird der Vernichtungsstopp durch die Hausverfügung aufgeho-
ben. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat dieser Verfahrensweise 
zugestimmt. 
 
Auch der Sächsische Datenschutzbeauftragte hatte in seinem Bericht zur 
Vernichtung von Akten im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen in 
den Jahren 2011 und 2012 eine Klarstellung empfohlen, dass auch Akten-
teile vernichtet werden können, zudem sei eine gesetzliche Regelung der 
Pflicht zur Protokollierung von Löschungen wünschenswert. Außerdem  
solle die Regelung nicht nur Papierakten, sondern auch Akten erfassen.  
 
Dem entsprechend befindet sich der Entwurf eines „Gesetzes zur Ände-
rung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen, zur Änderung des 
Sächsischen Verfassungsschutzgesetzes und zur Änderung des Sächsi-
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schen Versammlungsgesetzes sowie zur Änderung weiterer Gesetze“ der-
zeit im parlamentarischen Verfahren. 
 
Er enthält eine klarstellende Regelung über die die Vernichtung von Akten-
teilen (Schriftstücken), die personenbezogene Daten enthalten, im Sächsi-
schen Verfassungsschutzgesetz. § 7 Abs. 4 soll danach wie folgt gefasst 
werden: 
 
„Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die nicht in Dateien gespeicher-
ten personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2 zu löschen. Die Löschung 
ist zu dokumentieren. Die Daten sind zu sperren, wenn die Löschung we-
gen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich ist. Gesperrte Daten sind mit einem ent-
sprechenden Vermerk zu versehen. Sie dürfen nicht mehr genutzt oder 
übermittelt werden. Eine Aufhebung der Sperrung ist möglich, wenn ihre 
Voraussetzungen nachträglich entfallen.“ 
 
Es haben Abstimmungsgespräche zwischen dem Sächsischen Staatsar-
chiv und dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen zum Umgang mit 
Beschaffungsakten stattgefunden. Die Abstimmung soll in einer Vereinba-
rung münden, die gegenwärtig vom Staatsarchiv ausgearbeitet wird. 
 
 
3.19 Einführung eines elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems 
Die Einführung eines elektronischen Vorgangsbearbeitungssystems stellt 
eine grundlegende Entscheidung für die Arbeit des Amtes in den kommen-
den Jahren dar und bedarf daher einer sorgfältigen Planung und Umset-
zung. Im Landesamt für Verfassungsschutz ist daher zum 7. August 2013 
eine neunköpfige Projektgruppe zur Einführung eines elektronischen Vor-
gangsbearbeitungssystems gebildet worden.  
 
Die Projektgruppe hat zwischenzeitlich in anderen Ländern eingesetzte 
Systeme begutachtet und Schlussfolgerungen für das im Landesamt einzu-
führende System gezogen. Zunächst soll geprüft werden, ob sich im Rah-
men der Einführung eine Kooperationsmöglichkeit mit den Verfassungs-
schutzbehörden anderer Länder ergibt. Danach soll die Beschaffung des 
Systems erfolgen und dieses schrittweise für die einzelnen Bereiche des 
Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen eingeführt werden.  
 
 
3.20 Dienst- und Fachaufsicht 
Das Sächsische Staatsministerium des Innern und das Landesamt für Ver-
fassungsschutz Sachsen werden gegenseitige Hospitationen künftig ver-
stärkt ermöglichen. Insbesondere in den empfohlenen Fällen, wenn neue 
Mitarbeiter des Aufsichtsreferates nicht über nachrichtendienstliche Grund-
kenntnisse verfügen, sollen diese künftig zunächst das Hospitationspro-
gramm durchlaufen. 
 
Bereits in diesem Jahr ist mit der Hospitation je einer Mitarbeiterin des Auf-
sichtsreferates des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des 
Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen in der jeweils anderen Be-
hörde begonnen worden. 
 
Der Personalaustausch zwischen Aufsichtsreferat und Landesamt für Ver-
fassungsschutz ist künftig eine Daueraufgabe. Seit 1. Oktober 2013 sind je 
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eine Sachbearbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen 
und des Fachaufsichtsreferates des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern für die Dauer von zwei Jahren gegenseitig abgeordnet.  
 
Seit August 2013 ist das Fachaufsichtsreferat des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern Teilnehmer im sog. VS-Mail-Verbund des Bundes-
kriminalamtes, an den auch das Landesamt für Verfassungsschutz Sach-
sen angeschlossen ist. Damit sind eine gesicherte Kommunikation und der 
gesicherte Austausch von Verschlusssachen bis zum Grad „VS-GEHEIM“ 
zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und dem Fach-
aufsichtsreferat möglich. 
 
 
3.21 Berufung eines Verfassungsschutzbeauftragten 
Die Empfehlung der Expertenkommission, zur Unterstützung der parlamen-
tarischen Kontrolle beim Sächsischen Landtag einen so genannten „Ver-
fassungsschutzbeauftragten“ zu berufen, richtet sich an den Sächsischen 
Landtag als Verfassungsorgan. 
 
Deshalb obliegt die Beurteilung, ob diese Empfehlung umgesetzt werden 
soll, nicht der Staatsregierung. 
 
 
3.22 Organisationsänderungen im Landesamt für Verfassungsschutz 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat mit Wirkung vom 1. Juli 2013 
eine Umstrukturierung vorgenommen. Die neue Organisationsstruktur des 
Landesamtes für Verfassungsschutz ist in dem als Anlage 3 beigefügten 
Organigramm dargestellt. 
 
Die Aufbauorganisation entspricht seither sehr weitgehend den Empfehlun-
gen der Expertenkommission. Abweichungen erfolgten lediglich im Detail, 
sie entsprechen jedoch der Intention der Expertenkommission: 
 
Die Abteilung 1 - „Zentralabteilung“ – besteht künftig aus den Referaten 11 
(Organisation, EDV, G10-Stelle), 12 (Personal, Haushalt) und 13 (Recht, 
Geheimschutz, Mitwirkung, G10-Aufsicht). 
 
Das Referat 11 ist um die Sachbereiche „Organisation, Schriftgutverwal-
tung“ und „Liegenschafts- und Hausverwaltung“ ergänzt worden.  
 
Das Referat 12 ist künftig im Landesamt für Verfassungsschutz für Haus-
halt und Personal einschließlich Aus- und Fortbildung zuständig. 
 
Dem Referat 13 ist neben den Sachgebieten „Recht und Grundsatz“ (ein-
schließlich Datenschutz) und „Mitwirkung“ aus dem bisherigen Referat 32 
künftig das Sachgebiet „Geheimschutz“ zugeordnet worden, sodass die 
Aufgaben des materiellen und des personellen Geheimschutzes in einer 
Organisationseinheit zusammengefasst sind.  
 
Die Funktion des G 10-Aufsichtsbeamten ist dem neu zusammengesetzten 
Referat 13 „Recht, Geheimschutz, Mitwirkung, G 10-Aufsicht“ zugeordnet 
worden. Das Referat ist als nicht operativ tätiges Referat kein Bedarfsträ-
ger. Durch diese Maßnahme wurde die empfohlene organisatorische Tren-
nung der Aufsichtsfunktion vom Bedarfsträger erreicht. 
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Der Zuständigkeitsbereich der Abteilung 2 des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz erstreckt sich künftig auf den gesamten Bereich der Nachrich-
tenauswertung. Diese Abteilung „Auswertung“ besteht aus den Referaten 
21 (Auswertung Rechtsextremismus, -terrorismus), 22 (Auswertung Links-
extremismus, -terrorismus) und 23 (Auswertung Islamismus, Ausländerext-
remismus, -terrorismus).  
 
Die Abteilung 3 ist künftig für die Beschaffung und die Observation zustän-
dig. Über die Empfehlungen der Expertenkommission hinaus hat das Lan-
desamt für Verfassungsschutz eine strikte Trennung der Führung von 
nachrichtendienstlichen Personen von deren Werbung vorgenommen.  
 
Im  Zuge der Umstrukturierung wurde ferner die Nachrichtenbeschaffung 
für sämtliche Bereiche des politischen Extremismus und Terrorismus in 
einem Referat zusammengefasst. Gleiches gilt künftig für die Forschung 
und Werbung in diesen Bereichen, die operative Internetbeobachtung und 
die Spionageabwehr. Schließlich wurden auch die bisher in den Referaten 
der Abteilung 4 wahrgenommenen Aufgaben Observation, Tarnmittel, 
nachrichtendienstliche Technik und Ermittlungen im Rahmen der Zustän-
digkeit der Abteilung 3 zusammengefasst. Die bisherige Abteilung 4 wurde 
in diesem Zuge – wie empfohlen – aufgelöst. 
 
Das bislang der Abteilungsleitung 2 unterstellte „Forum Starke Demokratie“ 
wird der Stabsstelle zugeordnet. 
 
 
3.23 Verstärkte Präventionsarbeit des Landesamtes für Verfassungs-

schutz Sachsen 
Die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufklärungstätigkeit des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Sachsen sind bereits seit Amtsantritt des neuen  Präsi-
denten sichtbar gesteigert worden. Dies ist an den Zahlen der Öffentlich-
keitsarbeit bereits deutlich abzulesen. 
 
Im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 1. November 2012 konnten Mitarbeiter 
des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen bei 23 Veranstaltungen 
ca. 1050 Menschen erreichen, im selben Zeitraum im Jahr 2013 waren es 
bei 40 Veranstaltungen ca. 1400 Zuhörer. 
 
Auch der neu gestaltete Verfassungsschutzbericht 2012, der im wesentlich 
größeren Umfang Bewertungen und Analysen sowie regionale Beschrei-
bungen des Extremismus enthält, als dies bisher der Fall war, ist ein wich-
tiges Mittel der Prävention Außerdem sind Beratungsgespräche und Unter-
stützungsmaßnahmen für Kommunen erfolgt bzw. geplant (vgl. zu Empfeh-
lungen 68 und 69). 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat bis 15. November 
2013 bereits zehn sächsische Kommunen beraten und unterstützt. Dabei 
wurden relevante Entwicklungen aufgezeigt sowie Handlungsoptionen erör-
tert. Es ist vorgesehen, dieses Angebot auf weitere Kommunen auszudeh-
nen.  
 
Als erfolgreiches Mittel haben sich die sogenannten Aktionsforen erwiesen, 
die bisher dreimal (zweimal in Hoyerswerda, einmal in Geithain) behördli-
che und zivilgesellschaftliche Akteure zur gemeinsamen Lagebewertung 
und Erörterung von Maßnahmen zusammenführten. Die Rolle des Verfas-
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sungsschutzes war jeweils eine detaillierte Beschreibung und Analyse des 
Extremismus der Region und eine Einbettung in den überregionalen Kon-
text. Es ist vorgesehen, Aktionsforen regelmäßig in allen Regionen  des 
Freistaates durchzuführen. 
 
Projekte im Sinne der Sensibilisierung, Auseinandersetzung und möglichst 
„Immunisierung“ bzgl. Rechtsextremismus für Schüler werden seit vielen 
Jahren landesweit durch die Sächsische Landeszentrale für politische Bil-
dung; Maßnahmen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (bei-
spielsweise „Demokratiepädagogen“) sowie kontinuierlich seit dem Jahr 
2005 im Rahmen des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen Demokra-
tie und Toleranz“ durch den Landespräventionsrat, der beim Staatsministe-
rium des Innern angesiedelt ist, realisiert.  
 
Eine Weiterentwicklung des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen De-
mokratie und Toleranz“ und der einzelnen Projektqualität wird aktuell durch 
eine wissenschaftliche Begleitung noch einmal forciert. Das Landesamt für 
Verfassungsschutz ist in diese Projekte eingebunden, indem es geeignete 
Referenten zur Verfügung stellt und die Projektinhalte fachlich begleitet. 
 
Insoweit bestehen bereits wirksame Projekte die mit dem Projekt „Team 
meX. Mit Zivilcourage gegen Extremismus“ in Baden-Württemberg ver-
gleichbar sind. In Sachsen liegt jedoch die Federführung nicht beim Verfas-
sungsschutz. Die Projekte sollen in enger Absprache und unter Einbindung 
des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen fortgeführt werden.  
 
 
3.24 Gemeinsame Dateien und Abwehrzentren 
Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat einen für die Bund-
Länder-Gremienarbeit geeigneten Beamten benannt, der an das Landes-
amt für Verfassungsschutz Sachsen abgeordnet werden sollte. Nach seiner 
Einarbeitung sollte er die Gremienarbeit in Köln und Meckenheim über-
nehmen. Der Beamte hat seine Bereitschaft jedoch zurückgezogen, sodass 
aktuell Ersatz gesucht wird. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Regelungen für die Bean-
tragung und Abrechnung von Dienstreisen durch Hausmitteilung vom 19. 
Februar 2013 überarbeitet und mitarbeiterfreundlich gestaltet.  
 
Insbesondere werden in Zukunft die dienstlich veranlassten Übernach-
tungskosten übernommen. Sofern diese die Erstattungsgrenze des Reise-
kostenrechts überschreiten, bedarf es lediglich einer tragfähigen Begrün-
dung. 
 
Eine Bevorzugung der Anreise per Dienstfahrzeug findet dann nicht mehr 
statt. Sie ist aber auf Wunsch des Dienstreisenden möglich. Sie ist weiter-
hin obligatorisch, wenn mehrere Mitarbeiter zum selben Dienstreiseziel 
fahren. Flug- und Bahnreise werden bezahlt, je nachdem, was kostengüns-
tiger ist. Die Benutzung von Nachtzügen wird nur auf Antrag des Dienstrei-
senden geprüft. 
 
Bediensteten, die regelmäßig und häufig dienstlich reisen, insbesondere 
zum Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln Chorweiler, wird Flugkos-
tenerstattung zugesagt. Bei Benutzung des privaten Kraftfahrzeugs als 
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Beförderungsmittel wird die Kilometerpauschale aus dem Reisekostenrecht 
erstattet. 
 
3.25 Stand und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der Sicher-

heitsbehörden 
Durch Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder vom 6. und 7. Dezember 2012 ist die Zentralstellen-
funktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz gestärkt worden.  
 
Die  Richtlinie über die Zusammenarbeit von Bundesamt für Verfassungs-
schutz und den Landesämtern für Verfassungsschutz wurde dazu neu ge-
fasst. Zur Stärkung der Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund 
übermitteln die Landesbehörden für Verfassungsschutz danach unverzüg-
lich alle relevanten Informationen an das Bundesamt. Die Landesämter 
erstellen jährliche Landeslageberichte zu den wesentlichen Phänomen-
bereichen, erforderlichenfalls auch länderübergreifend. 
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz übernimmt die zentrale Auswertung 
aller Informationen, unbeschadet der Auswertungsverpflichtung der Länder. 
Es unterrichtet die Landesämter unverzüglich über alle relevanten Informa-
tionen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen sowie die Ergebnisse seiner 
Auswertung. 
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat als Zentralstelle insbesondere 
regelmäßig bundesweite Lageberichte in allen Aufgabenbereichen unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Landeslageberichte zu erstellen, 
fortzuschreiben und den Ländern zu übermitteln, Methoden und Arbeits-
weisen im Verfassungsschutz zu erforschen und zu entwickeln, Fortbil-
dungsveranstaltungen in speziellen Bereichen der Arbeit im Verfassungs-
schutz durchzuführen und in technischen Angelegenheiten die Zusammen-
arbeit zu koordinieren. 
 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfas-
sungsschutz werden künftig bei den Maßnahmen zur Beobachtung extre-
mistischer Bestrebungen stärker arbeitsteilig vorgehen. Hierbei erfolgt die 
Koordinierung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. 
 
Die Landesämter und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben diesen 
Beschluss in den zurückliegenden Monaten mit Leben erfüllt. Seither 
übermitteln sowohl die Länder relevante Quellenmeldungen, Observations-
berichte und Auswertevermerke an das Bundesamt für Verfassungsschutz, 
wie auch das Bundesamt Erkenntnisse mit Bezug zu Sachsen an das Lan-
desamt übersendet. Das Verfahren läuft zwischenzeitlich zufriedenstellend. 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen bringt sich weiterhin in die 
Verbesserung des Verfahrens ein. 
 
Im Rahmen der im Januar 2013 gegründeten Sicherheitskooperation der 
ostdeutschen Bundesländer und Berlin treffen die Leiter der Verfassungs-
schutzbehörden nunmehr zweimal jährlich zusammen. 
 
Der Erfahrungsaustausch mit den benachbarten Bundesländern Thüringen 
und Brandenburg findet – insbesondere zwischen den Referatsleitern der 
Auswertungsreferate – zwischenzeitlich regelmäßig statt. Für März 2014 ist 
eine gemeinsame Fachtagung der Landesämter für Verfassungsschutz 
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aller neuen Bundesländer in Berlin vorgesehen, an dem sich Sachsen mit 
einem Beitrag beteiligen wird. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen setzt sich im Rahmen von 
Amtsleitertagungen und in der Arbeit in Fachgremien für eine verstärkte 
Kooperationen bei der Aufgabenwahrnehmung und Entwicklung von tech-
nischen Lösungen ein, sofern dies sinnvoll erscheint. Auch die Innenminis-
terkonferenz hat auf Ihrer Herbstsitzung 2012 die Notwendigkeit einer sol-
chen Zusammenarbeit betont und beschlossen, dass das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz künftig bei 
den Maßnahmen zur Beobachtung extremistischer Bestrebungen stärker 
arbeitsteilig vorgehen werden. 
 
Das Sächsische Staatsministerium des Innern erstellt gegenwärtig ein 
Konzept zum Personalaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz. 
Unabhängig davon ist vorgesehen, dass zwei Sachbearbeiterinnen des 
Referats 21 (Auswertung Rechtsextremismus) des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz Sachsen im März 2014 für die Dauer von jeweils sechs 
Wochen im Operativen Abwehrzentrum der Polizei hospitieren. 
 
Die Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz werden durch ihre 
Vorgesetzten dazu angehalten, die Einstufung von Informationen als Ver-
schlusssachen künftig sorgfältig abzuwägen und den entsprechend der 
Verschlusssachenanweisung niedrigsten möglichen Geheimhaltungsgrad 
zu vergeben und die Möglichkeit der nachträglichen Herabstufung des Ge-
heimhaltungsgrades von Informationen im Bedarfsfall zu nutzen. 
 
Es wird künftig Aufgabe der Vorgesetzten sein, dieses Verfahren dauerhaft 
zu etablieren und einer schleichenden Rückkehr zur vormaligen Verfah-
rensweise entgegen zu wirken. 
 
Der in dem Bericht der Expertenkommission angesprochene Erlass vom 
29. September 2011 (Az. 33-1269/114 VS-NfD) setzt den bundesweit gülti-
gen Leitfaden zur Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz für 
die sächsische Polizei in Kraft und erläutert diesen. 
 
In den Arbeitskreisen II und IV der Innenministerkonferenz (Innere Sicher-
heit bzw. Verfassungsschutz) wurde die Fortschreibung dieses Leitfadens 
bereits abgestimmt. Sie soll durch die Innenministerkonferenz im Dezem-
ber 2013 beschlossen werden. 
 
Ein neuer Erlass zur Informationsweitergabe durch die Polizei an den Ver-
fassungsschutz soll sowohl diesen neuen Leitfaden als auch den Bericht 
zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterror-
datei (1 BvR 1215/07 vom 24. April 2013) berücksichtigen, der ebenfalls für 
die Innenministerkonferenz im Dezember 2013 angekündigt ist. 
 
Die Informationsübermittlung durch die Polizei an das Landesamt für Ver-
fassungsschutz ist gesetzlich darüber hinaus in den §§ 10 ff. des Gesetzes 
über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verfas-
sungsschutzgesetz – SächsVSG) geregelt. Die Ergebnisse der Herbst-
Innenministerkonferenz-Befassung (Leitfaden und Bericht zum Umsetzung 
des Urteils zur Antiterrordatei) sollen Grundlage für den geforderten Erlass 
sein, welcher dann auch Erläuterungen zu den §§ 10 ff. SächsVSG enthal-
ten wird. 
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3.26 Bundesweites zentrales Verzeichnis für Vertrauens- 

personen (VP) 
Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder hat 
auf ihrer Frühjahrstagung 2013 unter anderem den Bericht der zuständigen 
Bund-/Länder-Arbeitsgruppe "Standardisierung des VP-Einsatzes und Ein-
richtung einer zentralen VP-Datei“ zur Kenntnis genommen und unterstri-
chen, dass die Schaffung einer Dokumentation über den Einsatz aller VP in 
den "Beobachtungsobjekten" des Verfassungsschutzes durch die verbindli-
che Festlegung von Zielen und Inhalten einer beim Bundesamt für Verfas-
sungsschutz geführten zentralen VP-Datei erforderlich ist.  
 
Der zuständige Arbeitskreis hat hierzu zwischenzeitlich ein Konzept erstellt 
und wird dieses in der Herbstsitzung der Innenministerkonferenz 2013 vor-
stellen. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und das Sächsi-
sche Staatsministerium des Innern haben sich in diesen Prozess aktiv ein-
gebracht, um eine schnelle und praktikable Umsetzung der Empfehlung der 
Expertenkommission im Rahmen dieses Auftrags sicherzustellen. 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und das Landeskriminal-
amt Sachsen haben bereits jetzt die halbjährliche Durchführung so genann-
ter Quellengespräche vereinbart. In diesen Gesprächen wird ohne Preisga-
be der vollständigen Daten einer Quelle geprüft, ob Personenidentität be-
steht. 
 
Ein erstes Gespräch hat bereits am 2. Juli 2013 stattgefunden. Der nächste 
Termin ist zum Stichtag 31. Dezember 2013 vorgesehen. 
 
 
3.27 Umsetzung, Prozessmanagement 
Der Empfehlung folgend hat sich am 1. März 2013 eine von Herrn Staats-
minister Markus Ulbig eingesetzte Projektgruppe unter Leitung von Staats-
sekretär Dr. Michael Wilhelm konstituiert, um die Umsetzung der Empfeh-
lungen zu begleiten. 
 
Im Ergebnis der Arbeit dieser Projektgruppe ist der vorliegende Bericht 
entstanden, mit dem die vollständige Umsetzung der Empfehlungen der 
Expertenkommission konstatiert werden konnte. 
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Anlage 2 – Tabelle Fortbildungen 

 

Anmeldungen der Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen für Fortbil-
dungsveranstaltungen der Schule für Verfassungsschutz Heimerzheim 2013 
 
 
Lfd.-Nr. Lehrgangsbezeichnung Anzahl der angemeldeten Teilnehmer 
 
1 

 
Einführungslehrgänge 
 

 
 

1 
 
2 

 
Grundlehrgänge im Bereich 
 
- Auswertung 
- Beschaffung 
- Observation 
- Recht, Geheimschutz 

 
 
 

16 
0 
4 
3 

23 
 
3 
 

 
Aufbaulehrgänge im Bereich 
 
- Auswertung 
- Beschaffung 
- Observation 
- Recht, Geheimschutz 
 

 
 
 

1 
1 
3 
3 
8 

 
4 

 
Speziallehrgänge im Bereich 
 
- Auswertung 
- Beschaffung 
- Observation 
- Recht, Geheimschutz 
- Allgemein 
 

 
 
 

1 
7 

17 
0 
2 

27 
 
5 

 
Führungskräfteschulungen 
 

 
 

9 
 
6 

 
Länderkundelehrgänge 
 

 
 

11 
 
7 

 
Seminare im Bereich 
 
- Auswertung 
- Beschaffung 
- Observation 
- Recht, Geheimschutz 
 

 
 
 

34 
0 
3 
0 
 

37 
Lfd.-Nr. Lehrgangsbezeichnung Anzahl der angemeldeten Teilnehmer 



 

 
8 
 

 
IT-Veranstaltungen  

 
 

5 
 
9 

 
Sonstige Veranstaltungen  
(Sitzungen, Tagungen) 
 

 
 
 

7 
 
10 
 

 
Denkfabrik 

 
 

2 
 
11 
 

 
Pilotprojekte 

 
 

10 
 
Gesamt 
 

 
140 
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Anlage 3 – Organigramm des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen ab 1. Juli 2013 
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